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Zivilschutz und Armee

Im Zusammenhang mit der Zivilschutzausstellung anlässlich des 100jährigen
Bestehens des Unteroffiziersvereins Grenchen, auf die wir unsere Leser
nachdrücklich hinweisen möchten, erinnern wir in einem Bericht an die Aufgaben
und Pflichten der Wehrmänner aller Grade im Rahmen des Zivilschutzes.
Bewusst möchten wir damit unterstreichen, dass im Zeichen der
Gesamtverteidigung Armee und Zivilschutz eng zusammenarbeiten müssen. Alle mit
dem Zivilschutz verbundenen Kreise unserer Bevölkerung haben ein Interesse

daran, zu wissen, wie Teile der Armee den Zivilschutz ergänzen und einen Beitrag

zum Überleben leisten können. Andererseits sind auch unsere
Wehrmänner daran interessiert, dass zu Hause ihre Familie, ihr Heim und ihr
Arbeitsplatz geschützt werden. Wir betrachten es daher als selbstverständlich,

dass sich unsere Zeitschrift im Sinne einer umfassenden Information
auch mit militärischen Themen befasst und vor allem über den Territorialdienst

und die Luftschutztruppen berichtet, die am engsten mit dem
Zivilschutz zusammenarbeiten müssen. Auch die Anstrengungen auf dem Gebiet
des totalen Sanitätsdienstes schaffen zahlreiche Berührungspunkte zwischen

Armee und Zivilschutz, wo allein eine enge Zusammenarbeit die zahlreichen

Probleme /Ösen kann, um in Kriegs- und Katastrophenfäilen die Rettung von
Menschenleben und den Dienst am Mitmenschen gewährleisten zu können.

Die vorliegende Doppelnummer, die unsere Leser zum 1. August erreicht,
bietet auf dem Gebiete des Zivilschutzes eine Fülle aktuellen Anschauungsmaterials,

um die Information zu vertiefen und über die Arbeit in den Kantonen

zu berichten. In diesem Zusammenhang erwähnen wir auch ehrend den

Basellandschaftlichen Bund für Zivilschutz und seinen aktiven Vorstand, der

durch zielstrebige Arbeit in der kurzen Zeit seit seiner Gründung vor zwei

Jahren bereits das 1000. Mitglied aufnehmen konnte. Das ist ein Beispiel für
alle Sektionen des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz, dass sich Initiative
und Einsatz bezahlt machen und jeder Kanton beste Voraussetzungen für eine

erfolgversprechende Arbeit bietet - wenn man etwas tun will. Diese Tätigkeit
dient auch der Breitenentwicklung unserer Zeitschrift, deren Auflage
erfreulicherweise weiterhin im Ansteigen begriffen ist. Wir sind allen Mitarbeitern
dankbar, die uns in der Erfüllung unserer Aufgabe unterstützen.
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